
627 der Beilagen zu den stenographi~chen Protokollen des Nationalrates IX.GP. 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (598 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem einige Bestim
mungen des Gebührengesetzes 1957 abgeän-

dert werden (Gebühren novelle 1962). 

befrei·cn. Diese Befl"lciung soll nicht nur eme 
abgabenrechtlich.e Begünstigung, sondern auch 
eine Erleiochterung im Abfertigungsverkehr an 
der Gnenze bedeuten. 

Die gegenständliche Regierungsvorlage hat Zu Art. I Z. 5 und 6: 
eine Neuregelung der Katastralumschreihungs- D ch d' b" Ä d 
und Vermessungsgebühren .durch NoveUilerung I u~ . le 0 Igen n erungen e:halten di;e 
des Gebühr.enge'setzes 1957 zum Inhalt. Si.e nor- rspr;ng~che~ h Z. 3 ~nd 4 der Regierungsvor
miert ,im aJ1gemeine:n die gleichen gebührenrechot- age Ie ezeiC nung . 5 und 6. 
lichlen Taubestände, wie sie bereits seit 1883 in 
Geltung sind!. Die Höhe der Katastmlumschrei- Zu Art. I Z. 7: 
bungs~ebühr wurde den seit 1948 geänderten 
Geldwertverhältnissen angepaßt. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die Re
gierungsvorlage in seiner Sitzung am 28. März 
1962 beraten und nach einer Debatte, an der sich 
außer dem Berichterstatter die Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Pius F i n k, Dr. Be chi nie, Mi t
t e r.e rund M a r k sowie der Bundesminister 
für Finanzen Dr. K la u s beteiligten, mit einigen 
Abänderungen angenommen. 

Zu den Abänderungen der Regierungsvorlage 
wird folgendes bemerkt: 

Zu Art. I Z. 3: 

Der Ausschuß' bellchloß auf Grund eines ge
meinsamen An trages der' Abegordneten Dr. B e
chi n:i e, Dipl.-Ing. PittS F in k und Genossen, 

. die Gesuche um Bdreiung von der Rundfunk
gebühr 'gemäß § 51 Abs. 7 der Fernmeldege
bührenverordnung 1957 wegen der wirtschaft
lichen Notlage der Betroffenen von der 
Stempelgebühr zu befreien. 

Zu Art. I Z. 4: 

Auf Grund eines gemeinsamen Antrages der 

Di,e Abgeordneten Dipl.-Ing. Pius F i n k, 
Dr. Be chi nie und Genossen stellten im Hin
blick auf di'e Neufassung des Adoptionsrechtes 
durch das Bundesgesetz vom 17. Feber 1960, 
BGBl. Nr. 5~,' den Antrag, entsprechend der 
d1iesem Gesetz zu entnehmenden Tendenz, Adop
tionen zu' erleichtern, auch gebührenrechtliche 
Begünstigungen zu schaffen. Z.u diesem Zweck 
war daher eine Abänderung des § 33 Tarif
post 1 des Gebührengesetzes 1957 erforderlich. 
D~esem Gedanken di~nt die Erhöhung des Be
trages, von dem ab die Adioptionsgebühr als 
Iiundertsatzgebühr zu erheben ist, von 5000 S 
auf 40.000 S und die Ermäß~gung der Adoptions
gebühr bei Annahme mehrerer P:ersonen an 
Kindesstatt. Ebenfalls soll auch die NichtJerhe
hung einer Hundertsatzgebühr bd Adoptipnen 
von Stiefkindern dem Gedanken des neuen 
Adoptionsrechtes Rechnung tragen. 

Hinsichtlich der unverändert gebliebenen Be
stimmungen kann auf die Erläuternden Bemer
kungen der Regierungsvorlage hingIeIWIesen 
werden. 

Abgeordnf'.ten Mit t e r e rj Dr. Be chi nie I über eine. Anfrage des Abgeordneten M a r k 
und Genossen ~ur;de der Beschluß. ~efa.~t, die 'snellte der BU,nd,esministcr fur F.i~n~nzen Doktor 
Ursprungszeugmsse von der Zeugnrsgebuhr zu K lau s fest, daß nach der derzeItIgen Gesetzes-
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lage. Anfragen an Gemeinden um Auskunfts
ertei1ung wegen Sommerfrischen und Ansuchen 
um Aufnahme in den Dienst einer G.ebietsköper
schaft als Vertrags bedienstete auf Grund einer 
öffentli<ch~n Aufforderung gobührenfrei zu be
handeln sind. 

Dr. Hofeneder 
Berichterstatter 

Der Finanz- und BudgetaJusschuß stellt somit 
den An t ra g, der Nationalrat wolle dem ,a n- . / 
g e s c h r 0 s s e 11 enG e set zen t w u r f die . 
y,erfassungsmäßige Z ustimmungertei,len. 

Wien, am 28. März 1962 

Aigner 
Obmann 

). 

Bundesgesetz vom. , 
mit dem einige Bestimmungen des Gebühren
gesetzes 1957 abgeändert werden (Gebühren

novelle 1962). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

4. Im § 14 TP. 14 wird der Bestimmung unter 
Z. 17, in der der Punkt durch einen Strichpunkt 
ersetzt wird, unter Ziffer 18 folgende Bestim
mung angefügt: 

,,18. Ursprungszeugnissc sowie auf Handels
rechnungen angebrachte· Vidierungsvermerke, die 

Artikel I. von ausländischen Einfuhrbehörden bei der Ein-
.. . . I gangsalbfertigung von österreich~schen Export-

Das Gebuhrengesetz 1957, BGBl. l\!"r. 267, m waren verlangt werden." . 
der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 129/ 
1958, BGBl. Nr. 137/1958 und BGBl. Nr. 111/ 
1960, wird abgeändert wie folgt: 

1. § 11 wird abgeändert wie folgt: 

Der Bestimmung unter Z. 6, in der der Punkt 
durch einen Strichpunkt ersetzt wird, wird unter 
Ziffer 7 folgende Bestimm~.mg angefügt: 

,,7. bei Katastralumschreibungen auf Grund 
von Rechtsgeschäften unter Lebenden im Zeit
punkt der Vorlage der Bescheinigung nach § 160 
Abs. 1 Bundesahgabenordnung, BGBl. N r. 194/ 
1961, beim Grundbuchsgericht, in allen anderen 
Fällen im Zeitpunkt der Ausfertigung dieser 
,Bescheinigung. " 

2. § 13 Abs. 1 wird abgeändert wie folgt: 0 

Der Bestimmung unter Z. 4, in der der Punkt 
durch einen Strichpunkt ersetzt wird, wird unter 
Ziffer 5 folgende Bestimmung angefügt: 

,,5. bei Katastralumschreibungen derjenige, für 
den die grundbücherliche Eintragung erfolgt oder 
der die Bescheinigung nach § 160 Ab;'. 1 Bundes
abgabenordnung vorlegt." 

3. Der Bestimmung des § 14 TP. 6 Abs. 5 Z. 8, 
in der der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt 
wird, wird unter Ziffer 9 folgende Bestimmung 
angefügt: 

,,9. Gesuche um Befreiung von der Rundfunk
gebühr gemäß § 51 Abs .. 7 der Fernme1dege
bührenverordnung 1957, BGB!. Nr. 282/1957," 

5. Im § 14 wird nach der Tar.i-fpost 16 folgende 
Tarifpost 17 angefügt: 

;,17 Kat ast r alu m s c h r e i
bungen 

(1) Katastralumschreibungen 
gemäß § 35 Z. 4 des Gesetzes 
vom 23. Mai 1883, RGBl. 
Nt. 83, über die Evidenzhal
tung des Grundkatasters in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 86/1921 ................ . 

(2) Die Gebühr ist bei Grund
stückserwerben auf Grund von 
Rechtsges,chäften unter Lebenden 
in Stempelmarken auf der Be
scheinigung der Finanzämter, die 
gemäß § 160 Abs. 1 Bundes
abgabenordnung dem Grund· 
buchsgericht vorzulegen ist, in 
allen anderen Fällen durch Ein
zahlung auf Grund amtlicher 
Bemessung zu entrid"ten. 

(3) Katastralumschreibungen 
auf Grund einer· Enteignung 
oder einer im Enteignungsver
fahren erzielten gütlichen Über
einkunft zwischen den Beteilig .. 
ten, einer Be~itzregelung auf 
Grund eines Verfahrens vor der 
Agrarbehörde oder auf Grund 

S 30'-. 
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einer Eintragung gemäß § 13 
sowie § 18 Abs.l und 3 des Lie
genschaftsteilungsgesetzes, BGBL 
Nr. 3/1930, unterliegen keiner 
Gebühr." 

6. Im § 14 wi.rd nach der neuen Tarifpost 17 
folgende Tarifpost 18 angefügt: 

,,18 Amtshandlungen -nach 
dem Gesetz vom 23. Mai 1883, 
RGBl. Nr. 83, über die Evidenz
haltung des Grundsteuerka
tasters in der Fassung des Bun
desgesetzes BGBl. Nr. 86/1921 

(1) 1. Amtshandlungen gemäß 
§ 22, die auf Grund von dau
ernden Objektsänderungen ge
mäß § 5 Z. 2 lit. d vorgenom-
men werden, bei einer Dauer' 
bis zu 2 Stunden feste Gebühr., S 

für jede weitere· begonnene 
Stunde feste Gebühr ........ S 

2. A~tshandlungen gemäß 
§ 22, die auf Grund von dau-
ernden Objektsänderungenge-
Il}äß § 5 Z. 2 lit, b vorgenom-
men werden, sowie Amtshand-
lungen über vollzogene Grund
teilungen gemäß § 23 für jedes 
hiezu beauftragte' Amtsorgan 
und für jede begonnene Stunde 
feste Gebühr ............... S 
für jede begonnene Stunde. je
doch nicht mehr als S 180·-. 

(2) Die festen Gebühren nach 
Abs. 1 hat der Grundbesitzer 
(§ 16 des Gesetzes vom 23. Mai 
1883, RGBl. Nr. 83, über die 

80·-, 

60·-; 

60·-, 

Evidenzhaltung des Grund
steuerkatasters in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 86/1921) durch Einzahlung 
auf Grund amtlicher Bemessung 
zu entrichten." 

3 

7. Im § 33 wird die TP. 1 geändert wie folgt: 

,,1 A d 0 P t ion sv·e r t r ä ge 
(1) Adoptionsverträge, d<1s sind 

Verträge über Annahme an Kin
,desstatt, wenn der Wert des Ge
samtyermögens des Annehmen
den 

1. 40.000 S nicht übersteigt, 
vom ersten Bogen feste Gebühr 

2. 40.000 S übersteigt, vom 
Wert des Gesamtvermögens ' .. 

(2) Adoptionsverträge über 
Annahme von Sti.efkindern an 
'Kindesstatt unterliegen ohne 
Rücksicht auf die Höhe des 
Wertes des Gesamtvermögens 
des Annehmenden einer festen 
Gebühr von 30 S vom ,ersten 
Bogen. 

(3) Die Gebühr nach Abs. 1 
Z. 2 ermäßigt sich auf je 1/3 v. H. 
des, W'ertes des Gesamtyermö~ens 
bei Annahme einer zweiten und 
jeder weiteren Person an Kindes
sta tt." 

ArtikellI. 

S 30·-; 

1 v. H. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes i'st 
d<1s Bundesministerium für Finanzen betraut. 
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